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Anfrage zu den Regularien für Osterfeuer in 2023 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Anfrage nach Paragraph 4 Absatz 4 der Hauptsatzung für die Stadtvertretung  

der Landeshauptstadt Schwerin bzw. Paragraph 34 Absatz 2 Kommunalverfassung M-V 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier,  

 

bei einem von der SPD am Gründonnerstag veranstalteten Osterfeuer wurden laut Berichten in den 

sozialen Netzwerken auch Holz-Paletten verbrannt. Auf einigen Bildern (siehe Anlage) posieren Sie,  

Dr. Badenschier, vor diesen Paletten. Laut Vorgaben der Stadt dürfen diese aber nicht verbrannt 

werden. Wir bitten daher zeitnah um Beantwortung folgender Fragen:  

 
1. Wurde das Abbrennen von Paletten von Seiten der Stadt genehmigt?  

2. Welche Konsequenzen hat das Abbrennen von Paletten für den Veranstalter?  

3. Wie bewerten Sie als Oberbürgermeister Ihre Teilnahme mit dem Blick auf die geltenden 

Regeln und Ihre Vorbildfunktion?  

 

Freundliche Grüße  
 
gez. Gert Rudolf  
Fraktionsvorsitzender  

CDU/FDP-Fraktion  Schwerin   |   Am Packhof  2 – 6   |   19053 Schwerin 

 

Oberbürgermeister     
Dr. Rico Badenschier   
Am Packhof 2 – 6 
19053  Schwerin 

  12.04.2023 
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Anlage:  

 
Quelle: Facebook-Auftritt Rico Badenschier 
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Anfrage zu Osterfeuern 2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Rudolf, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gern möchte ich zu Ihren Fragen wie folgt Stellung nehmen: 
 
1. Wurde das Abbrennen von Paletten von Seiten der Stadt genehmigt? 
 
Das Abbrennen von Paletten wurde seitens der Stadt nicht genehmigt. 
 
Allen Veranstaltern von Brauchtumsfeuern wird ein Merkblatt ausgehändigt, das im 
Zusammenwirken der Fachdienste 32, 36 und 37 erstellt wurde. Dieses Merkblatt weist darauf 
hin, dass u.a. keine Paletten verbrannt werden dürfen. Dieses Merkblatt selbst ist zwar (bereits 
nach dem Wortlaut) keine Regelung, sondern eine Hilfestellung; es verweist aber auf die 
einschlägigen Rechtsnormen, die selbstverständlich vom Veranstalter zu beachten sind. Daher 
erhält jeder, der ein Brauchtumsfeuer anmeldet, dieses Merkblatt mit der Aufforderung um 
Beachtung der aufgeführten Regelungen.  
 
Zum Verbot, Paletten zu verbrennen, möchte ich folgendes erläutern: 
Das Verbot zielt darauf ab, schädliche Umwelteinflüsse oder gesundheitliche Beeinträchtigungen 
für Besucher zu vermeiden. Eine konkrete Rechtsnorm, die speziell das Verbrennen von Paletten 
verbietet, gibt es nicht. Eine enumerative Aufzählung von verbotenen Stoffen ist aber 
grundsätzlich nicht möglich, so dass aus dem Fehlen einer spezialgesetzlichen Verbotsregelung 
konkret zum Verbrennen von Paletten keine Erlaubnisfiktion dafür abgeleitet werden kann. Die 
hiesige Regelung bezieht sich inhaltlich auf die 1. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, deren § 3 zugelassene Brennstoffe für Feuerungsanlagen 
definiert. Von dieser Verordnung sind allerdings keine Brauchtumsfeuer erfasst. 
 
Zur Abgrenzung von Brauchtumsfeuern zu illegaler Abfallverbrennung nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz hat das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern am 02.03.2020 die unteren Abfallbehörden unterrichtet. Danach „[…] 
ist somit im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden, ob der zu beurteilende Brennvorgang einen 
Brauchtum oder lediglich einen Akt der Abfallbeseitigung darstellt.“ Für die Bewertung des 
Einzelfalls wird angenommen: „Ein starkes Indiz dafür, dass mit dem Feuer ein derartiger 

mailto:rechnungseingang@schwerin.de
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spezifischer Zweck der Brauchtumspflege verbunden ist, wird sich unter den heutigen 
Gegebenheiten vor allem daraus ergeben, dass das Feuer von in der Ortsgemeinschaft 
verankerten Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Vereinen ausgerichtet wird und im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist.“ 
 
 
2. Welche Konsequenzen hat das Abbrennen von Paletten für den Veranstalter? 
 
Die Fachverwaltung prüft die Einleitung eines OWI-Verfahrens aufgrund des Verstoßes gegen 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie gegen das Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImmSchG). 
 
3. Wie bewerten Sie als Oberbürgermeister Ihre Teilnahme mit dem Blick auf die geltenden 
Regeln und Ihre Vorbildfunktion? 
 
Nach den Ausführungen zu 1. gehe ich davon aus, dass bei diesem Brauchtumsfeuer nicht 
gegen geltendes Recht verstoßen wurde. Ich bedaure, dass es offenbar unklare Formulierungen 
im Merkblatt Brauchtumsfeuer gibt. Ein Antrag auf Überarbeitung wurde im Jahr 2018 von der 
antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
Die Verwaltung bietet die Überarbeitung des Merkblattes an. Insbesondere in Hinblick auf die 
z.B. in Wittenförden und Berglen(BW) geübte Tradition, wie die beigefügten Nachweise 
illustrieren: 
Wittenförden: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NaoMArH55TuCWytCnDYqXRCWT
1QEyAQPJu1S4PAMgh6rSxdexzem89fgpjVG8vEKl&id=100064556925507 
Berglen: 
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ereignis-in-berglen-riesenfeuer-erhellt-die-
osternacht.300d48a3-6e57-463c-a21a-61aec585c5b5.html 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
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